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Stadt S o 1 t a u Durchführungsplan Nr. 3 
Lohengau straße

Erschließungsbilanz 
Übersichtsplan 1 : 10.000
PIanungs b e r eich 
G-rund e i g ent um,
dazu eine Liste der GrundeigentümerBaugebiete und Baustufen/ Bebauung-
Straßen und Wege (Funktionen)
Straßen und Yfege (Maßnahmen)
Straßenquerprofile
31 raß enlängenpr o file
Versorgungsleitungen
Entwässerung
Urnlegungs vo r s chlag
Überschlägige Kostenermittlung.

Erläuterungsbericht

V o rb eme rkung;
Veranlassung für die Planaufstellung 
ist die Absicht, das Gebiet westlich der Lohengau
straße für eine Wohnbebauung ordnungsgemäß vorzu
bereiten. Per Durchführungsplan Nr. 3 schafft in 
diesem Gebiet die gern. § 10 des Niedersächsischen 
Aufbaugesetzes notwendigen Rechtsgrundlagen für die 
Durchführung der Planung.
Bestandteil des Durchführungsplanes sind!

À. Der Durchführungsplan im Maßstab 1 : 1.000.
B. Der Plan ”Angestrebte Gestaltung" im Maßstab

1 : 1.000.
0. Der Erläuterungsbericht mit den Anlagen:

P 1 a n u n g s g r u n d 1 a g e :
Der Durchführungsplan ist unter Berücksichtigung 
des Planzieles des Flächennutzungsplanes, in dem 
das Gelände als Wohnfläche ausgewiesen ist, und 
unter Zugrundelegung der Bestifmaungen des Baunut
zungsplanes für die Stadt Soltau entwickelt.

P 1 a n u n g s b e r e i c h :
Das Gebiet liegt südöstlich des Stadtkernes zwi- Anlage 2 
sehen der Bahnlinie Soltau - Uelzen und der Lohen
gaustraße. Es umfaßt Parzellen der Fluren 17 und
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en.bebaaung an.
ig den Abschluß

18 der Gemarkung Soltau. Insgesamt wird von dem 
Durchfülirungsplan eine kläche von 4j00? ha erfaßt, 
die - wie in der Anlage 3 dargestellt - begrenzt Anlage 3 
wird :

Ausgangspunkt (à) Flur 17, ÜTordwestecke der Pars. Ï169/274, Nordostgrenze Parz. 1169/274,
Südostgrenze Parz. 1169/274 bis zur Nordostgrenze Parz. 125/1 (südwestliche Seite der be
stehenden Lohengaustraße), bestehende südwest
liche Seite der Lohengaustraße in Richtung Süd
osten bis Parz. 109/1, Nordgrenze Pars. 109/1 in 
westlicher und südlicher Richtung bis zur Nordgrenze Pars. 228/1 (Eisenbahnlinie Soltau-Uel- 
zen), Nordgrenze Parz. 228/1 bis zur Oharlot- 
tenstraße, Westgrenze Parz. 129/6 in nördlicher 
Richtung, Südwestgrenze der Parzellen 129/7, 
und 129/5 bis zur Verlängerung der Nordgrenze 
Parz. 129/7, diese Verlängerung und Nordgrenze 
Parz. 129/7, Westgrenze Parz. 129/4 (Böhme) bis zur Verlängerung der Nordgrenze Parz. 1l6l/l30, 
diese Verlängerung und Nordgrenze Pars. 1l6l/l30, 
Ostgrenze Parz. 129/3 bis zura nordöstlichen 
Grenzpunkt, Parz. 293/1 überquerend zum süd
westlichen Grenzpunkt Parz. 336/116 der Plur 18, 
Nordgrenze der Parz. 337/117 der Plur 18 in 
südöstlicher, nordöstlicher, südöstlicher und 
südlicher Richtung bis zur Straßenparzelle 1169/274 der Plur 17, Nordwestgrenze Parzelle 
1169/274 bis zum Ausgangspunkt (A).

Las Gelände steigt von Südwest nach Nordost auf 
einer Länge von ungefähr 150 m um 4 rn an. Es wird 
zur Zeit sowohl landwirtschaftlich als auch klein
gärtnerisch genutzt. Dabei herrscht Klein- und Mit
telbesitz vor.

P 1 a n u n g s a b s i c h t e n :
Die Planungsabsichten für den beschriebenen Durch- 
.f ührungsplanbereich sind in den nachfolgend genann
ten Plänen und Beiblättern als Vorschläge oder Pest- 
1e gungen aufgenomme n.
Bebauung :
Die Lage und Stellung der Baukörper ist auf der Plan
Katastergrundlage ira Maßstab 1 î 1.000 (Neuraes- 1 ; 1.000
sungskarte) dargestellt und durch zwingende Bauli
nien und Baugrenzen (§ 21 der Verordnung zum Bau
nutzungsplan der Stadt Soltau), sowie durch Anga
be der zwingenden Firstrichtung festgelegt. Ent
sprechend der bevorzugten Lage des Gebietes zum 
Stadtkern ist nur reines Wohngebiet und zum Teil 
2-geschos3ige Bebauung (57 7° der Nettobaufläche) Anlage 1
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des Wohngebietes gegenüber dem im Westen anschlie
ßenden Gewerbegebiet. Anlage 5 gibt eine Übersicht 
über Nntzungsart and Nutzungsgrad. Im einzelnen sind unterschieden:

Wohngebiet, Baustufe 2, 1-geschossig,
offene Bauweise (W 2 / 1 o)

Wohngebiet, Baustufe 3, 2-geschossig,
geschlossene Bauweise (W 3 / 2 g).

Die Bestimmungen der §§ 6 (Wohngebiete), 13 (Bau
nutzungsstaffel), sowie der §§ 14 - 18 (Vollge
schosse, Bebauungsweise, bebaubare Grundstücksfläche, Gebäudetiefe, Bauwich) und der §§ 19 (freizu
haltende Flächen vor Fenstern) und 20 (unbebaute 
Flächen der Grundstücke) der Verordnung zum Baunut- 
züngsplan der Stadt Soltau sind entsprechend anzu
wenden.
Garagen sind im Bereich der mehrgeschossigen Bebau
ung in ausreichender Anzahl ausgewiesen. Im übrigen 
Plangebiet bietet die offene Bebauungsweise im Be
darfsfall weitere Möglichkeiten, zwischen Baulinie 
und Baugrenze Garagen für den Eigenbedarf städte
baulich einwandfrei einzuordnen.
Ladengeschäfte für den täglichen Bedarf (l-geschos
sig) sind an der Kreuzung der Straße Nr. 1 mit der 
Straße Nr. 4 vorgesehen. Um den wohnlichen Belangen 
des Gebietes gerecht zu werden, ist im Anschluß an 
die Wohnbebauung im Osten ein Kinderspielplatz aus
gewiesen.
Grünflächen und Grünverbindungen:
Der Beiplan "Angestrebte Gestaltung" im Maßstab 
1 : 1.000 enthält die Darstellung der Einzelheiten 
für die Anlage der Grünflächen und der Vorbehalts
flächen mit Gestaltungsvorschlägen. Von den Wiesen 
der Böhmeniederung ausgehend ziehen sich entlang 
der Straße Nr. 1 und des Bahndammes Grünverbindun
gen in das Wohngebiet. Der geplante Kinderspielplatz 
- gleichzeitig auch Erholungsgebiet für Ruhe Suchen
de (Sitzbänke) - ist in Verbindung mit dem Kleingar
tengebiet in das Grünsystem einbezogen und begrenzt 
die Wohnbebauung im Osten. Besondere Anforderungen 
sind hinsichtlich der Gestaltung der Überquerung 
über die Böhme zu stellen. Es wird empfohlen, von 
der Bahnunterführung bis zur neuen Brücke über die 
Böhme eine Bruchsteinmauer zu ziehen, um so entlang 
der Böhme eine kleine Uferpromenade mit dem reizvol
len Blick auf die anschließenden Grünanlagen (Ra
senflächen) zu schaffen.
Straßen und Wege:
Haupterschließungsstraße (Wohnsammelstraße) ist.die 
Straße Nr. 1, die das Plangebiet mit dem Stadtkern

Anlage 5a 
Anlage 5b

AnlageBaunutzungs
staffel

Anlage 5b

Anlage 5b

Anlage "Angestreb
te Gestal
tung"

Anlage 6

4



4

verbindet and die in einer übersichtlichen, durch 
eine Verkehrsinsel gesicherte Einmündung der Ver
kehrsstraße angeführt wird. Die übrigen Straßen im 
Wohngebiet sind ohne Verkehrsbedeutung und als 
Wohnstraßen zu werten. Für den ruhenden Verkehr 
sind mehrere Abstellplätze vorgesehen. Die Straßen
bemessung erfolgte unter Beachtung der Gewährlei
stung der Sicherheit und Zügigkeit des Verkehrs je 
nach Bedeutung und Länge der Straßen, sowie unter 
Berücksichtigung einer vertretbaren Belastung durch 
Erschließungskosten. Für die Festlegung der Stra
ßenhöhen war die Erzielung möglichst günstiger Ent
wässerungsverhältnisse bei sparsamer, aber unver
meidlicher Erdbewegung sowie Berücksichtigung des 
durch evtl. Hochwasser gefährdeten Gebietes (Stra
ßenlage auf Damm) maßgebend.
Die Abgrenzung der für den Gemeingebrauch bestimm
ten Flächen von den privaten Grundstücksflächen ist 
im Plan 1 : 1.000 durch Straßenbegrenzungslinien 
festgelegt.
Wasserversorgungi
Bis zum Bau einer städtischen zentralen Wasserver
sorgung ist für das Gebiet eine Gruppenwasserver
sorgungsanlage aus hygienischen sowie aus Gründen 
des Feuerlöschschutzes zu errichten. Dabei ist das 
Rohrnetz so zu dimensionieren und zu verlegen, daß 
es ohne weiteres in das von der Stadt zu errichten
de Hochdrucknetz einbezogen werden kann. Hydranten 
sind in ausreichender Zahl vorzusehen. Als Rohrweiten sind bis zu den Hydranten 100 mm 0 zu wählen; 
die Verlegung erfolgt in Hochdruckrohren.

Elt- und Gasversorgung:
Die Elt- und Gasversorgung ist durch Anschluß an 
die bestehenden Netze nach den entsprechenden Vor
schriften und Bestimmungen sicherzustellen.
Entwässerung :
Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Die Vor
flutleitungen liegen bereits in der Straße Nr. 1 
des Plangebietes. Von dort aus erfolgt die Er
schließung des Gebietes.

Durchführung der Planungs-
obsichten_i

Zur Durchführung der dargestellten Planungsabsich
ten wird hinsichtlich der Ordnung und des Erwerbs 
des Grund und Bodens auf die Möglichkeit der An
wendung der §§ 1? (Grundflächen des Gemeinbedarfs),

Anlage 9

Plan
1:1.000

Anlage 10

Anlage 10 
Anlage 11

Anlage 11
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18 (Umlegung), sowie der §§ 47, 48, 49 (Entziehung 
und Beschränkung von Grundeigentum) des Gesetzes 
zur Durchführung der Ortsplanung und des Aufbaues 
in den Gemeinden (Aufbaugesetz) hingewiesen. Die 
derzeitigen Grundeigentumsverhältnisse sind nach La
ge und Größe der Grundstücke aus der Anlage 4 zu 
ersehen. Die Anlage 12 enthält einen Vorschlag für 
die künftigen Eigentumsverhältnisse und die geplante 
Umlegung. Es wird hierdurch eine umfassende, klare 
und allen Beteiligten gerechte Lösung erzielt. 
Gestaltung und Verfahren der Umlegung sind entspre
chend dem Aufbaugesetz, Abschnitt III, Teil 3, 
durchzuführen. Der Landkreis kann nach § 19 diese 
Aufgabe der Gemeinde übertragen. Bei Anwendung des 
Vorschlages - kosten- und lastenfreie Abtretung des 
Flächengemeinbedarfs vorausgesetzt - wird die unmit
telbare Anwendung der §§ 17 und 47 entbehrlich.

Überschlägige Kostenberechnungî
Für den zur Durchführung des Planes notwendigen Land
erwerb für Gemeingebrauch und Gemeinbedarf entstehen 
etwa 21.000 DM an Kosten. Davon sind von seiten der 
Stadt etwa 1.200 DM für Flächen des Gemeingebrauchs 
aufzubringen. 19.800 DM für die Flächen des Gemein
bedarfs können auf die Anlieger gern. § 17 des Auf
baugesetzes umgelegt und als Zulage zur Grundsteu
er eingezogen werden. Sie entfallen, wenn durch ent
sprechende Vereinbarung eine andere Regelung ge
troffen wird.
Für den Ausbau der öffentlichen Flächen ist ein Ko
stenaufwand von 88.000 DM erforderlich. Übernimmt 
die Stadt die Herstellung der Grünflächen und des 
Kinderspielplatzes, so verbleiben 75.000 DM für 
Straßen, Wege und Parkplätze, die auf die Anlieger 
umzulegen sind.
Für die Herstellung der noch erforderlichen Kanali
sation werden etwa 13.000 DM, für die Wasserversor
gung 11.000 DM benötigt. Die Kosten sind von den An
liegern unter Hinzuziehung von Zuschüssen bereitzu
stellen.
Das Brückenbauwerk über die Böhme wird in Stahlbe
ton etwa 100.000 DM kosten.

Der Planbearbeiter
I.A.

gez.Battre 
Dipl.-Ing.

Anla
Anla

Hannover, im März 1957.
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In Hinz elf allen können InsnelT'n-^encbnignngen im Sinne des § 13 
des Auf b au g e s e c z ‘ a e r t c il 1 \w e r G e n -

Von der Stadt Soltau aufgestellte Pläne und erlassene Bestimmungen, 
die dem Plan entgegensfehen, gelten als aufgehoben.

S a t g u n g
für den Bereich des Durchführungsplanes Kr.III (Gebiet

Lohengaustr.)

Auf Grund des ITieders. Gesetzes zur Durchführung der Ortsplammg 
und des Aufbaues in den Gemeinden (Aufbaugesetz) in der Passung 
vom 17. Mai 1955 (Ms. GVB1, S. 55 ) erläßt der Rat der Stadt gemäß 
§ 6 der Kds.Gemeindeordnung v. 4 - März 1955 (Nds,GVB1.S,55) mit 
Genehmigung des Reg,Präsidenten in Lüneburg die folgende Satzung;

§ i
Der am beschlossene Durchführungsrlan Kr. 3 ist Be
standteil dieser Satzung-, ex1 besteht aus einem Plan im 2'iaßstab 
1 ?.1000 nebst Erläuterungsbericht vom .... März 1957 mit den darin 
verzeiohne ten Anlagen,
Plan und Erläuterungsbericht können im Stadtbauamt während der 
Sprechzeiten eingesehen werden,

§ 2
Der räumliche Geltungsbereich des .lurchführungsplanes wird - 
wie nachfolgend bezeichnet •- umgrenzt;
Ausgangspunkt (A) Plur 17, ITordv/estecke der Parz. • 1169/274, 
Kordostgrenzé Parz, 1169/274; Südostgrenze Pars. 1169/274 bis 
zur Kordostgrenze Parz. 125/1 (südwestliche Seite der bestehen
den Lohengaustraße), bestehende südwestliche Seite der Lohen
gaustraße in Richtung Südosten bis Parz. 109/1, Kordgrenze 
Parz, 109/1 in vent'.; ieher und südlicher Richtung bis zur Kord
grenze Pars. 228/1 (Eisenbahnlinie- Soltau Uelzen), Kordgrenze 
Parz. 228/1 bis zur Chariottenstraße, ’Vestgrenze Parz. 129/6 
in nördlicher Richtung, Südwestgvenze der Parzellen 129/7 und 
129/5 bis zur Verlängerung der Kor?!grenze Parz. 129/7, diese 
Verlängerung und Kordgronze Parz. '129/7 Westgrenze - Parz ; 129/4 
(Böhme) bis zur Verlängerung der Kordgrenze Parz, 1l6l/l30 diese 
Verlängerung und Kordgrenze Paxz, 1161/130, Ostgrenze Parz,
129/3 bis zum nordöstllenen Gror.zpunbt, • Parz. 293/1 überquerend 
zum südwestlichen Grenzpunkt ^arz. 336/116 der Plar 18, Kordgrenze 
der Parz, 337/117 der Flur 18 'n südöstlicher, nordöstlicher, 
südöstlicher und südlicher Richtung bis zur StraBenparzelle 
1169/274 der Plur 17, Kordwestgrenze Parzelle 1169/274 bis zum 
Ausgangspunkt (A)*
Das Plangebiet erfaßt eine Fläche von 4,oo7 ha.
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§ 5
Für jeden Fall der ZuwicUrhandlunp gegen diese Satzung kann ein 
Zwangsgeld in der Höbe bis zu FM 300,— festgesetzt oder die 
Ersatzvornaïime auf Kosten säumiger Pflichtiger durchgeführt 
werden. Für die Anwendung dieser Zwangsmittel gelten die §v 
35 ff. des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
w, 21. März 1951 (Ms.. GVTBl. S. 79) entsprechend,

§ 6
Fie vorliegende Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
der Feststellung des Furchführungsplanes ’in 'Kraft,

11. Oktober 1957Soltau, den

Fcr Verwaltungsausschuß

StadtdirektorBürgermeister


